
Allgemeine Verkaufsbedingungen der HDS Ventilatoren Vertriebs GmbH 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen soweit nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen worden sind. 
Die Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Allgemeinen Einkaufsbedingungen, 
etc., die unseren Verkaufsbedingungen widersprechen, ist ausgeschlossen, sofern wir die-
sen nicht unter Hinweis auf den Ausschluss unserer Einkaufsbedingungen ausdrücklich zu-
gestimmt haben. 
 
2. Auskünfte, Beratungen 
 
Auskünfte und Beratungen im Zusammenhang mit unseren Lieferungen und Leistungen er-
folgen aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Die hierbei angegebenen Werte, insbeson-
dere auch Leistungsangaben, sind in Versuchen unter laborüblichen Bedingungen ermittelte 
Durchschnittswerte. Eine Verpflichtung zur genauen Einhaltung der Werte und Anwen-
dungsmöglichkeiten können wir nicht übernehmen. Für eine etwaige Haftung gilt Ziffer 10 
dieser Bedingungen. 
 
3. Preise 
 
3.1 Maßgebend sind ausschließlich die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. 
Zusätzliche Leistungen werden gesondert berechnet. 
 
3.2 Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, die der Kunde in ihrer jeweiligen 
gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten hat. 
 
3.3 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Preise je-
weils ab Werk. Der Kunde hat zusätzlich Frachtkosten, über die handelsübliche Verpackung 
hinausgehende Verpackungskosten, öffentliche Abgaben (inklusive Quellensteuer) und Zölle 
zu tragen. 
 
4. Lieferung 
 
4.1 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, liefern wir ab Werk. 
 
4.2 Lieferfristen gelten nur nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung als vereinbart. Lie-
ferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor eindeutiger 
Klärung aller Einzelheiten des Auftrages unter Beibringung etwa erforderlicher Bescheini-
gungen. Sie gelten mit der fristgerechten Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, 
wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 
 
4.3 Bei Fristen und Terminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als fest be-
zeichnet sind, kann uns der Kunde zwei Wochen nach deren Ablauf eine angemessene Frist 
zur Lieferung/Leistung setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir in Verzug geraten. 
 
4.4 Fristen und Termine verlängern sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kun-
den um den Zeitraum, um den der Kunde seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nach-
kommt. Im Falle einer Pflichtverletzung durch uns haften wir für Schäden nur nach Maßgabe 
von Ziffer 9 dieser Bedingungen. 
 
4.5 Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn diese dem Kunden zu-
mutbar sind. 
 



4.6 Der Kunde ist zum Rücktritt vom Vertrag nach zweimaliger erfolgloser Nachfristsetzung 
berechtigt, es sei denn, dass das Hindernis nur vorübergehender Natur und die Verschie-
bung des Leistungstermins dem Kunden zumutbar ist. 
 
4.7 Steht dem Kunden ein vertragliches oder gesetzliches Rücktrittsrecht zu und setzen wir 
dem Kunden für dessen Ausübung eine angemessene Frist, so erlischt das Rücktrittsrecht, 
wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt wird. 
 
5. Versand, Gefahrenübergang 
 
5.1 Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, erfolgen Versand und Transport auf 
Gefahr des Kunden. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung der Ware geht unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und 
wer die Frachtkosten trägt, auf den Käufer über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert bzw. übergeben haben, sofern es sich bei dem Käufer nicht um einen Verbrau-
cher i.S.d. §13 BGB handelt. 
 
5.2 Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und –termine) berechtigt den 
Kunden unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die 
Nichteinhaltung zu vertreten haben. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die 
Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die 
Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben; soweit uns glei-
che Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Ver-
trag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Ein-
griffe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirt-
schaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel an notwendigen 
Roh- oder Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder sonstige 
unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben ein-
treten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. Wir werden bei auf-
tretenden Liefererschwernissen/-verzögerungen den Käufer unverzüglich informieren. 
 
5.3 Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben haftet der Kunde. Ist der 
Kunde Unternehmer, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegen-
über als zur Abnahme der Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt, es sei 
denn, wir durften aufgrund konkreter Umstände nicht von einer Empfangsberechtigung der 
unterzeichnenden Personen ausgehen.  
 
5.4 Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der 
Kunde unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es 
sei denn, er hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Sachwidrigkeit 
der Abnahme nicht zu vertreten. Mehrere Kunden haften als Gesamtschuldner für ordnungs-
gemäße Abnahme der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen 
mit Wirkung für und gegen alle. 
 
6. Zahlung 
 
6.1 Zahlungen haben innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes an. Wechsel und 
Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung und werden ohne Verpflichtung zur rechtzei-
tigen Vorzeigung und Protesterhebung angenommen. 
 
6.2 Wir sind berechtigt, ab Eintritt des Zahlungsverzuges –wenn Sie Unternehmer sind, ab 
dem Fälligkeitstag– Verzugszinsen in Höhe von 8 (bei Verbrauchern 5) Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Die Möglichkeit, einen höheren, tatsächlichen 
Schaden geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt. 



 
6.3 Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch 
den Kunden sind nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
 
6.4 Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener 
und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig im Falle des Zahlungsverzuges, Wechselprotes-
tes oder der Zahlungseinstellung des Kunden. In allen genannten Fällen sind wir auch be-
rechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht binnen zwei Wochen geleis-
tet wird, ohne erneute Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche 
bleiben unberührt. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
 
7.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtli-
cher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus dem der Lieferung zugrunde lie-
genden Rechtsverhältnis. 
 
7.2 Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt 
unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde 
bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache 
im Umfang des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hier-
nach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 7.1. 
 
7.3 Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, und solange 
er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu verarbeiten, mit anderen Sa-
chen zu verbinden und zu vermischen oder weiter zu veräußern. Jede anderweitige Verfü-
gung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen 
oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen. Alle Inter-
ventionskosten gehen zu Lasten des Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht eingezogen 
werden können. Stundet der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er sich gegen-
über diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen Bedingungen vorzubehal-
ten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. 
Anderenfalls ist der Kunde zur Weiterveräußerung nicht 
ermächtigt. 
 
7.4 Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden 
bereits hiermit an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, 
wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.  
 
7.5 Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten 
Waren, zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der 
Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware. 
 
7.6 Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der 
Kunde bereits hiermit einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Sal-
dos einschließlich des Schlusssaldos aus dem Kontokorrent an uns ab. 
 
7.7 Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forde-
rungen ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß nachkommt. Liegen 
die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechts vor, hat der Kunde auf unser 



Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, uns die 
dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. 
Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt.  
 
7.8 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
insgesamt um mehr als fünfzig (50) Prozent, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur 
Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
7.9 Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt 
vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Kunden, die 
Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
nicht erfüllt. 
 
8. Gewährleistung 
 
8.1 Die beanstandete Ware ist uns in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zur 
Überprüfung zurückzusenden. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge beheben wir 
die Mängel im Wege der Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels 
oder Lieferung einer mangelfreien Sache; dabei tragen wir nur die zum Zwecke der Nacher-
füllung erforderlichen Kosten. 
 
8.2 Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verwei-
gern. Die Nacherfüllung kann auch dann verweigert werden, wenn uns der Kunde nicht auf 
unsere Aufforderung hin die beanstandete Ware zugesendet hat. 
 
8.3 Der Kunde kann Rücktritt vom Vertrag oder Herabsetzung der Vergütung nach den ge-
setzlichen Vorschriften verlangen, jedoch frühestens nach erfolglosem Ablauf von zwei vom 
Kunden gesetzten angemessenen Fristen zur Nacherfüllung, es sei denn, die Fristsetzung 
zur Nacherfüllung ist nach den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. Im Falle des Rück-
tritts haftet der Kunde bei Vorsatz und jeder Fahrlässigkeit für Verschlechterung, Untergang 
und nicht gezogene Nutzungen. 
 
8.4 Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme ei-
ner Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der 
Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäu-
fer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich die 
Rechte des Kunden ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
8.5 Für etwaige Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gelten die Be-
stimmungen in Ziffer 9. 
 
8.6 Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druck-
schriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben, 
sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Beschaffenheitsga-
rantie, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Ware.  
 
8.7 Soweit nicht Grenzen für Abweichungen ausdrücklich in der Auftragsbestätigung verein-
bart worden sind, sind in jedem Falle branchenübliche Abweichungen zulässig. 
 
8.8 Eine Gewährleistung für Mängel an der gelieferten Ware, die ihre Ursache im üblichen 
Verschleiß haben, ist ausgeschlossen. Bei Waren, die als deklassiertes oder gebrauchtes 
Material verkauft worden sind, stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel 
zu. 
 



8.9 Wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den 
Lieferungen oder Leistungen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmateria-
lien verwendet werden, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Ge-
währleistung, es sei denn, dass der Kunde nachweist, dass der Mangel hierauf nicht beruht. 
 
8.10 Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, hat er die Ware unverzüglich nach der Ab-
lieferung zu untersuchen und etwaige Mängel schriftlich oder per Fax gegenüber uns zu rü-
gen. Die Untersuchungsfrist beginnt bei offenen Mängeln mit dem Zeitpunkt der Ablieferung 
und bei versteckten Mängeln mit dem Zeitpunkt der Entdeckung. Für den Zeitpunkt der Ent-
deckung trägt der Käufer die Beweislast. Unterlässt der Käufer die rechtzeitigen Anzeige, gilt 
die Wahre als genehmigt. Insoweit wird auf §377 HGB verwiesen. 
 
8.11 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate (24 Monate bei Verbrau-
chern). Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf Ersatz eines Kör-
per- oder Gesundheitsschadens wegen eines von uns zu vertretenden Mangels gerichtet 
oder auf unser vorsätzliches oder grobes Verschulden gestützt sind. 
 
8.12 Sofern von unserer Seite oder einem Dritter eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Sache oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen wird, stehen dem Kunden im Garantiefall 
unbeschadet der Regelung des Punktes 8.11 die Rechte aus der Garantie zu den in der Ga-
rantieerklärung angegebenen Bedingungen gegenüber demjenigen zu, der die Garantie ein-
geräumt hat. 
 
9. Haftungsbegrenzung 
 
9.1 Im Falle einer Pflichtverletzung, bei mangelhafter Lieferung oder unerlaubter Handlung, 
haften wir auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz –vorbehaltlich weiterer vertraglicher 
oder gesetzlicher Haftungsvoraussetzungen– nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie 
bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere Haftung im 
Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht auf den bei Ver-
tragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. 
 
9.2 Für Verzugsschäden haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur in Höhe von bis zu 5 % des 
mit uns vereinbarten Kaufpreises. 
 
9.3 Die in den Ziffern 9.1 – 9.2 enthaltenen Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht im Fall der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
im Sinne des § 444 BGB (siehe Ziffer 9.4), im Fall des arglistigen Verschweigens eines 
Mangels, im Fall von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit sowie im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
9.4 Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, ver-
jähren spätestens in einem Jahr (bei Verbraucher zwei Jahre) seit Ablieferung der Sache an 
den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis 
von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen. Die 
Regelungen dieses Absatzes gelten nicht im Fall einer Haftung für Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit und in den in Ziffer 9.3 genannten Fällen. 
 
9.5 Ist der Kunde ein Zwischenhändler für die an ihn gelieferte Sache und der Endabnehmer 
der Ware ein Verbraucher, gelten für die Verjährung eines etwaigen Rückgriffsanspruches 
des Kunden gegen uns die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
10. Entsorgung 
 



10.1 Der Kunde hat unsere warenbegleitenden Informationen bei der Entsorgung der Ware 
zu beachten und sicherzustellen, dass die Ware ordnungsgemäß, nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften, entsorgt wird.  
 
10.2 Ist der Kunde ein Unternehmer, ist er verpflichtet, die Entsorgung auf eigene Kosten 
vorzunehmen. Bei Weiterverkauf der Ware oder deren Bestandteilen, hat der Kunde diese 
Verpflichtung auf den nächsten Käufer zu übertragen. Ist der Kunde ein Verbraucher gelten 
die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung. 
 
11. Vertraulichkeit / Umgang mit Kundendaten 
 
11.1 Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die uns im Zu-
sammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich, es sei 
denn, die Vertraulichkeit ist offenkundig. 
 
11.2 Wir sind dazu berechtigt, die personenbezogenen Daten des Käufers, die mit unserer 
Geschäftsbeziehung zusammenhängen zu speichern. Diese personenbezogenen Daten 
werden nicht ohne die ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung des Käufers an 
Dritte weitergeleitet. Ausgenommen hiervon sind die Daten, die wir Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung und Erfüllung von Rechten und Pflichten aus dem jeweiligen Vertragsverhält-
nis an Dritte übermitteln müssen (z. B. an Paketzulieferer, Speditionen). In diesen Fällen 
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Mini-
mum. Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die durch 
uns verwalteten Daten des Käufers gegen zufällige und vorsätzliche Manipulationen, Verlust, 
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
 
12. Vereinbarung über die Tragung der Rücksendekosten im Falle der Ausübung des 
Widerrufsrechts bei Fernabsatzverträgen 
 
Der Verbraucher hat die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelie-
ferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache ei-
nen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der Verbraucher bei einem höheren Preis 
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Verbraucher 
kostenfrei. 
 
Verbraucher ist gem. §13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätig-
keit zugerechnet werden kann. 
 
13. Abtretungsverbot 
 
Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt 
unberührt. 
 
14. Schlussbestimmungen 
 
14.1 Als Gerichtsstand wird, sofern Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, der Landgerichtsbezirk Heilbronn verein-
bart. Wir sind jedoch berechtigt, Sie auch an Ihrem Sitz in Anspruch zu nehmen. 
 
14.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsvor-
schriften des deutschen internationalen Privatrechts. 
 



14.3 Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile 
solcher Klauseln nicht. 


